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ERGEBNISPLANUNG 2021

Steuern sparen zum Jahresende
Für Unternehmer ist es empfehlenswert, rechtzeitig vor dem Jahresende noch sämtliche 
Möglichkeiten, das steuerliche Ergebnis 2021 zu optimieren, auszuschöpfen. In diesem 
Zusammenhang sollte auch ein Budget für das Jahr 2022 erstellt werden, in welchem die 
eventuell vorgezogenen Investitionen zum Jahresende berücksichtigt werden.

Somit haben Sie als Unternehmer einen Über-
blick, ob die getätigten Investitionen nicht nur 
steuerlich für das Jahr 2021, sondern auch 
unternehmerisch sinnvoll sind. Folgende aus-
gewählte Steuertipps sollen bei der Optimie-
rung des steuerlichen Einkommens helfen:

Ausnutzen von 
Abschreibungsmöglichkeiten
Werden noch heuer Investitionen getätigt und 
erfolgt die Inbetriebnahme dieser Wirtschafts-
güter noch bis spätestens 31.12.2021, so steht, 
wenn das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr 
entspricht, noch eine Halbjahres-Abschrei-
bung im Jahr 2021 zu. Dies gilt auch dann, 
wenn die Bezahlung erst im darauffolgenden 

Jahr erfolgt. Investitionen mit Anschaffungs-
kosten bis € 800 (exklusive Umsatzsteuer) 
können grundsätzlich in voller Höhe als gering-
wertige Wirtschaftsgüter abgesetzt werden.

Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 
30.6.2020 angeschafft wurden, wurde als 
Alternative zur „herkömmlichen“ linearen 
Abschreibung für bestimmte Wirtschafts-
güter die Möglichkeit einer degressiven 
Abschreibung eingeführt. Diese Form der 
Abschreibung erfolgt nach einem unverän-
derlichen Prozentsatz von höchstens 30 % 
vom jeweiligen (Rest-)Buchwert. 

Zudem ist für Gebäude, die nach dem 
30.6.2020 angeschafft oder hergestellt 
wurden, eine beschleunigte Abschreibung 
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Jetzt noch Steuern für 2021 sparen!

Den Medien haben Sie sicher schon 
die Eckpunkte der geplanten Steuer-
reform entnommen. Lohn- und Ein-
kommensteuer werden gesenkt, die 
Körperschaftsteuer ebenfalls. Ab 2022 
müssen wir für das Autofahren und 
Heizen eine CO2-Steuer bezahlen. Die 
Einnahmen aus dieser Steuer werden 
aber wieder als regionaler Klimabonus 
zurückfließen. 
Eine weitere gute Nachricht ist die 
Erhöhung des Familienbonus von 
€ 1.500 auf € 2.000 pro Kind und Jahr 
ab 1.7.2022. Hinzu kommt die Erhö-
hung des Kindermehrbetrages auf 
€ 450. Von einer Reduktion der Kran-
kenversicherungsbeiträge ab Juli 2022 
sollen besonders einkommensschwa-
che Personen und Familien profitieren.
Beschlossen soll das alles kurz vor 
Weihnachten werden. Wenn die Steu-
erreform 2022 endgültig als Gesetz 
vorliegt, werden wir Sie in unserer Info 
darüber im Detail informieren. Noch 
gilt es abzuwarten, was im Parlament 
genau beschlossen wird.
Zu beachten ist jedenfalls schon das 
Ende des begünstigten Steuersatzes 
in Gastronomie, Beherbergung, Kultur 
und für Publikationen.
Zum Jahresende geben wir Ihnen 
zudem ein paar Tipps, wie Sie Ihr 
steuerliches Ergebnis noch optimie-
ren können. 
Für die bevorstehenden Feiertage 
wünschen wir Ihnen gute Erholung. 
Die haben Sie sich nach diesem Jahr 
redlich verdient. Wir freuen uns, Ihnen 
im neuen Jahr 2022 wieder als verläss-
licher Berater zur Verfügung stehen zu 
dürfen!
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STEUERVORTEIL

Steuerliche 
Besonderheiten 
von Elektroautos
Aufgrund der steuerlichen Vorteile im 
Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeu-
gen haben sich Unternehmer vermehrt 
dazu entschieden, Elektrofahrzeuge 
anzuschaffen. Welche steuerlichen 
Vorteile bietet die Anschaffung eines 
solchen Fahrzeuges?

Die wahrscheinlich bekannteste Begüns-
tigung von Elektroautos ist der Vorsteu-
erabzug. Dieser kann eine Ersparnis für 
Unternehmer von 16,67% der Brutto-
Anschaffungskosten bedeuten, wenn 
das Elektrofahrzeug unternehmerisch 
genutzt wird. 

Jedoch steht der uneingeschränkte 
Vorsteuerabzug nur bis zu Anschaffungs-
kosten von € 40.000 brutto zu.

Eine weitere Begünstigung ist die 
Privatnutzung des elektrischen Firmen-
PKW durch einen Mitarbeiter, da hier kein 
Sachbezug anfällt. Für den Dienstgeber 
entfallen ebenso die Lohnnebenkosten 
(DG-Anteile zur SV, DB, DZ, KommSt) für 
den Sachbezug. Bei konventionellen 
Firmen-PKW kann der lohnsteuerpflich-
tige Sachbezug für den Mitarbeiter bis 
zu € 960 im Monat betragen. 

Weiters besteht seit dem 1.7.2020 die 
Möglichkeit, beim Kauf von Elektroautos 
– alternativ zur linearen Abschreibung – 
eine degressive Abschreibung in der 
Höhe von 30 % geltend zu machen.

Zudem sind Elektroautos von der 
Normverbrauchsabgabe und der motor-
bezogenen Versicherungssteuer be-
freit. ■

 vorgesehen: Im ersten Jahr in Höhe des 
Dreifachen (normalerweise somit 7,5 %) 
und im zweiten Jahr in Höhe des Zweifa-
chen (normalerweise somit 5 %) des gesetz-
lich vorgesehenen Prozentsatzes. Darüber 
hinaus entfällt im ersten Jahr die Regel zur 
Halbjahresabschreibung, sodass selbst 
bei Anschaffung oder Herstellung in der 
zweiten Jahreshälfte 2021 noch die „volle“ 
3-fache Jahresabschreibung im Jahr 2021 
geltend gemacht werden kann.

Gewinnfreibetrag
Alle natürlichen Personen mit betrieb-
lichen Einkünften können den je nach 
Gewinnhöhe gestaffelten, bis zu 13 %igen 
Gewinnfreibetrag in Höhe von insgesamt 
maximal € 45.350 in Anspruch nehmen. 
Übersteigt der Gewinn € 30.000, so steht 
der Gewinnfreibetrag nur insoweit zu, als er 
durch Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten bestimmter begünstigter Wirtschaftsgü-
ter gedeckt ist. Abhängig vom steuerlich zu 
erwartenden Gewinn des Jahres 2021 sollte 
die Investition in begünstigte Wirtschafts-
güter vor dem Jahresende ins Auge gefasst 
werden. Gleichzeitig sollte in der Budgeter-
stellung darauf geachtet werden, ob diese 
Investition für den geplanten Geschäftsver-
lauf auch sinnvoll ist. 

Zudem bestehen für Unternehmer noch 
eine Reihe weiterer steuerlicher Optimie-
rungsmöglichkeiten. Etwa die Beantragung 
der Forschungsprämie, betriebliche Spen-
den oder beim Einnahmen-Ausgaben-Rech-
ner das vorzeitige Bezahlen von offenen 
Rechnungen bzw. das Eintreiben offener 
Rechnungen erst im Folgejahr.

Bei der Erstellung eines Budgets für Ihr 
Unternehmen und der optimalen Ergeb-
nisplanung für 2021 sind wir Ihnen gerne 
behilflich! ■

Im Bereich der Gastronomie gilt der Steuer-
satz iHv 5 % bis einschließlich 31.12.2021 für 
die Abgabe von Speisen und Getränken 
(alkoholische und nicht-alkoholische). 
Das kann neben den Gastronomiebetrieben 
auch die Abgabe von Speisen und Geträn-
ken in Konditoreien, Bäckereien bzw. Flei-
schereibetrieben betreffen.

Ebenso bis zum 31.12.2021 bleibt die 
Umsatzsteuer für Übernachtungen

 ǜ in Hotels
 ǜ in anderen Beherbergungsbetrieben
 ǜ auf Campingplätzen 
gesenkt.

Auch für die Kulturbranche (Theater-, Musik- 
und Gesangsaufführungen) kommt der 
ermäßigte Steuersatz iHv 5 % bis 31.12.2021 
zur Anwendung. 

Umsatzsteuerliche Auswirkung auf die 
Rechnungsausstellung
Vor allem im Bereich der Übernachtungen 
kann davon ausgegangen werden, dass für 
diese bereits heuer (Anzahlungs-)Rechnun-
gen für Nächtigungen im Jahr 2022 gestellt 

werden. Solche Anzahlungen sind im Zeit-
punkt der Vereinnahmung zu versteuern. 
Ändert sich zum Leistungszeitpunkt die 
steuerrechtliche Lage, ist die Besteuerung 
der Anzahlung im Zeitpunkt der Leistung 
zu korrigieren. Somit hat eine Berichti-
gung bereits ausgestellter Anzahlungs-
rechnungen zu erfolgen, die Ausstellung 
der Schlussrechnung richtet sich in jedem 
Fall nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung.

Davon abweichend kann der Unterneh-
mer nach Ansicht der Finanzverwaltung aus 
Praktikabilitätsgründen die Anzahlung in 
der Rechnung bereits mit jenem Steuer-
satz ausweisen und versteuern, der zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung gelten 
wird. Diesfalls ist bei Inkrafttreten der Steu-
ersatzänderung keine Rechnungsberichti-
gung und in den Fällen der Erhöhung des 
Steuersatzes auch keine Korrektur in der 
Steuererklärung erforderlich. 

Weiters ist die Änderung des Umsatz-
steuersatzes auch in der Registrierkasse 
zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie 
dabei gerne. ■

UMSATZSTEUER

Reduzierte Umsatzsteuersätze 
enden mit 31.12.2021
Der begünstigte Steuersatz in Gastronomie, Beherbergung, Kultur und Publikationen 
von 5 % ist bis einschließlich 31.12.2021 befristet. Somit gelten ab 2022 wieder die 
früheren Umsatzsteuersätze.
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Unser Mehreinsatz steigert Ihren Erfolg

Der überarbeitete Erlass des Finanzminis-
teriums zur Konteneinschau führt aus, dass 
das Bundesfinanzgericht (BFG) über jedes 
einzelne Auskunftsverlangen mit Beschluss 
entscheidet und dass der Beschluss weder 
den Umfang noch den Inhalt des Aus-
kunftsverlangens bestimmen noch das 
Auskunftsverlangen inhaltlich abändern 
kann, sondern dass das Auskunftsverlan-
gen als solches zu bewilligen oder nicht zu 
bewilligen ist. Gegen den Beschluss des 
BFG kann Rekurs erhoben werden. Dem 
Kreditinstitut ist in weiterer Folge das Aus-
kunftsverlangen mit dem Bewilligungsbe-
schluss des BFG zuzustellen. 

Das BFG unterzieht die von der Abgaben-
behörde vorgelegten Konteneinschau-Aus-
kunftsverlangen jedenfalls einer ausführli-
chen Prüfung, wobei sowohl die formellen 
Voraussetzungen vorliegen als auch die 
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des 
Abgabepflichtigen hinreichend begründet 
sein müssen. Abgabepflichtige sind somit 
grundsätzlich vor dem Einblick der Finanz 
geschützt – allerdings nur solange, als 
nicht verdichtete Verdachtsmomente beste-
hen, die darauf hindeuten, dass sich auf 
dem Bankkonto eines Abgabepflichtigen 
verborgene steuerpflichtige Zahlungsein-
gänge befinden.

Konteneinschau als Mittel zur 
Betrugsbekämpfung
Die Möglichkeit der Abgabenbehörde, eine 
Konteneinschau durchzuführen, wurde als 
Mittel zur Betrugsbekämpfung eingeführt. 
Die Konteneinschau ist die Öffnung eines 
Bankkontos durch die Finanz, wodurch alle 
Kontobewegungen sowie der Kontostand 
eines Bankkontos ersichtlich werden. Die 
Abgabenbehörde ist in einem Ermittlungs-
verfahren nur dann berechtigt, Auskunft 
von Kreditinstituten über Tatsachen einer 
Geschäftsverbindung mit einem Abgabe-
pflichtigen zu verlangen, wenn

 ǜ begründete Zweifel an der Richtigkeit 
der Angaben des Abgabepflichtigen 
bestehen, wobei diese Zweifel abstrakt 
(z.B. nicht erklärbarer hoher Lebensstil) 

oder konkret (z.B. manipulierte Regis-
trierkassa) sein können,

 ǜ zu erwarten ist, dass die Auskunft geeig-
net ist, die Zweifel aufzuklären und

 ǜ zu erwarten ist, dass der mit der Aus-
kunftserteilung verbundene Eingriff in 
die schutzwürdigen Geheimhaltungsin-
teressen des Kunden des Kreditinstitu-
tes nicht außer Verhältnis zu dem Zweck 
der Ermittlungsmaßnahme steht.

Die Konteneinschau muss vom BFG bewil-
ligt werden. Für die Erlangung der Bewilli-
gung eines solchen Auskunftsverlangens 
hat die Abgabenbehörde aufgrund einer 
Gesetzesänderung dem BFG folgende 
Unterlagen elektronisch vorzulegen: 

 ǜ das Auskunftsverlangen selbst an ein 
bestimmtes Kreditinstitut, mit dem 
Auskunft über bestimmte Tatsachen 
der Geschäftsverbindung verlangt wird,

 ǜ eine Begründung für das BFG, in der 
das Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Berechtigung der 
Abgabenbehörde, vom Kreditinstitut 
Auskunft zu verlangen, dargestellt wird,

 ǜ der Nachweis darüber, dass das Par-
teiengehör gewahrt wurde; das heißt, 
dass dem Abgabepflichtigen die Mög-
lichkeit geboten wurde, zu den begrün-
deten Zweifeln an der Richtigkeit seiner 
Angaben in der Abgabensache (also im 
konkreten Abgabenverfahren) Stellung 
zu nehmen und sich dazu zu äußern. ■

EINSCHAU IN BANKKONTEN

Gesetzesänderung und Anwen
dungserlass für Konteneinschau
Über jedes einzelne Auskunftsverlangen ist mit Beschluss zu entscheiden, wobei der 
Beschluss weder den Umfang noch den Inhalt des Auskunftsverlangens bestimmen 
noch das Auskunftsverlangen inhaltlich abändern kann.

Coronabedingte 
Absonderung eines 
Arbeitnehmers
Der Anspruch des Arbeitgebers 
auf Vergütung des fortgezahlten 
Entgelts umfasst auch die anteiligen 
Sonderzahlungen.

In einem Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofes (VwGH) wurde 
klargestellt, dass eine Vergütung für 
das Entgelt, das der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer für jeden Tag einer co-
ronabedingten Absonderung weiter-
gezahlt hat, nach dem regelmäßigen 
Entgelt laut Entgeltfortzahlungsgesetz 
zu bemessen ist und daher auch antei-
lige Sonderzahlungen umfasst. Dies 
unabhängig davon, wann die Sonder-
zahlungen nach dem Kollektivvertrag 
fällig sind oder ausgezahlt werden.

Kollektiv- oder einzelvertraglich 
eingeräumte Sonderzahlungen
Demnach ist bei der Bemessung der 
für jeden Tag der Absonderung zu leis-
tenden Vergütung auch jenes Entgelt 
zu berücksichtigen, das aus kollektiv- 
oder einzelvertraglich eingeräumten 
Sonderzahlungen resultiert. Dies gilt 
freilich nicht für Sonderzahlungen, die 
der Arbeitnehmer nach den kollektiv- 
oder einzelvertraglichen Bestimmun-
gen vom Arbeitgeber für die Zeit der 
Absonderung bzw. des Entfalls der 
Pflicht zur Entgeltzahlung erhält und 
die daher bei ihm keinen Ausfall an 
Entgelt bewirken, der auf den Arbeit-
geber übergehen könnte.

Dem Epidemiegesetz lässt sich laut 
VwGH darüber hinaus keine Bestim-
mung entnehmen, dass derartige Son-
derzahlungen nur dann zu vergüten 
seien, wenn die Absonderung in einen 
Monat fällt, in dem Sonderzahlungen 
tatsächlich ausbezahlt werden.

Sofern Sie als Arbeitgeber noch kei-
ne rechtskräftige Entscheidung über 
einen allfälligen Antrag auf Vergütung 
von Entgeltfortzahlungen erhalten ha-
ben, könnte unter Umständen ein Ver-
gütungsantrag nach dem Epidemiege-
setz um die Sonderzahlungen erweitert 
werden. Wir beraten Sie dazu gerne. ■
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Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 
das neue Jahr 2022!

MITARBEITER

Angemessenheit 
von Schmutzzulagen 
für Dienstnehmer
Dienstnehmer können für Arbeiten, die 
unter besonderen Bedingungen geleis-
tet werden, neben dem Grundgehalt 
bzw. -lohn auch noch Zulagen erhalten, 
wobei dazu insbesondere die Schmutz-, 
Erschwernis- und Gefahrenzulagen 
(SEG-Zulagen) zählen, die bis zu € 360 
pro Monat lohnsteuerfrei sind. 

Für die Steuerfreiheit von Schmutzzula-
gen ist neben der Erfüllung aller formellen 
und materiellen Voraussetzungen auch 
die Angemessenheit dieser Zulagen zu 
prüfen, entschied nun der Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH).

Erst auf Basis festgestellter üblicher 
Kosten kann laut VwGH auf das ange-
messene Ausmaß einer Schmutzzulage 
geschlossen werden. Ein pauschaler 
Betrag, wie er in fünf der neun Bundes-
länder gewährt wird, kommt dabei dem 
Gedanken einer Abgeltung der Verschmut-
zung näher als ein prozentueller Betrag 
vom Gehalt. Für unterschiedliche Fixbe-
träge zwischen den einzelnen Arbeitneh-
mern (etwa Geselle oder Hilfskraft) wird 
dabei im Allgemeinen kein Raum bleiben.

Um die Angemessenheit der Schmutz-
zulage beurteilen zu können, sei daher 
zunächst festzustellen, welche Kosten 
durch die Verschmutzung üblicherweise 
anfallen und durch den Zuschlag abge-
golten werden sollen.

Um Diskussionen mit dem Finanzamt 
zu vermeiden, sollten sich Arbeitgeber 
schon vor den ersten Zulagenzahlungen 
umfassend beraten lassen. ■

FINANZ

Wann endet eine 
Außenprüfung?
Laut Erkenntnis des Bundesfinanz-
gerichts (BFG) ist mit Abhaltung der 
Schlussbesprechung die abgabenbe-
hördliche Außenprüfung beendet.

Die Zustellung des Betriebsprüfungs-
berichtes über das Ergebnis der Außen-
prüfung erfolgt nach der Beendigung der 
Außenprüfung. Stellt sich nach diesem 
Zeitpunkt heraus, dass noch behördliche 
Ermittlungen vorzunehmen sind, kann 
diese bereits beendete Prüfung deshalb 
nicht einfach fortgesetzt werden. 

Die nachträglichen im Prüfungsgegen-
stand notwendig gewordenen Ermittlun-
gen müssen daher von der Behörde auf 
einer anderen Rechtsgrundlage vorge-
nommen werden und könnten dem Wie-
derholungsverbot, das für Außenprü-
fungen besteht, unterliegen. Damit soll 
verhindert werden, dass die Abgabenbe-
hörde die Prüfungshandlungen auch nach 
der Schlussbesprechung immer weiter 
fortsetzt.

Auch für den Bereich des Finanzstraf-
rechts hat das Ende einer Außenprüfung 
Relevanz: Ist die Prüfung abgeschlossen, 
kann hinsichtlich der geprüften Abgaben 
wieder uneingeschränkt eine Selbstan-
zeige abgegeben werden. Es liegt dann 
weder ein Sperrgrund für eine Selbstan-
zeige vor noch müssen zusätzlich zu den 
verkürzten Abgaben noch Abgabenerhö-
hungen entrichtet werden. ■

HAFTUNG BEI GMBH

Geschäftsführer
haftung bei 
 Ressortverteilung
Kommt es bei mehreren Geschäfts-
führern zu einer Abgabenhinterziehung 
in der GmbH, stellt sich die Frage 
nach der finanzstrafrechtlichen 
Verantwortung jedes einzelnen 
Geschäftsführers.

Abgesehen von der klassischen Ein-Per-
sonen-GmbH verfügen viele GmbHs über 
mehr als einen Geschäftsführer. Dies oft 
aus dem Grund, dass sich der Umfang 
und die Komplexität des Geschäftsbe-
triebs durch ein einziges Vertretungsor-
gan schlichtweg nicht mehr bewältigen 
lassen. Deshalb werden oftmals Ressorts 
für die Geschäftsführer festgelegt. Wer-
den dann in der GmbH Abgaben hin-
terzogen, stellt sich die Frage nach der 
finanzstrafrechtlichen Verantwortung 
jedes einzelnen Geschäftsführers. 

Im Falle mehrerer Geschäftsführer 
kann die persönliche Haftung eines ein-
zelnen Geschäftsführers dadurch ausge-
schlossen werden, dass der Nachweis 
über eine klare und unzweifelhafte Res-
sortverteilung zwischen den Geschäfts-
führern erbracht wird, sofern an der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung durch den ressortverantwortlichen 
Geschäftsführer kein Zweifel besteht.

Wir empfehlen Ihnen, eine eindeutige 
Ressortverteilung unter den Geschäfts-
führern zu treffen. ■
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